
geboten werden müsse, die der Standesbeamte selb
ständig oder auch mit Genehmigung der unteren Ver
waltungsbehörde vorgenommen hat. Daß aber solche 
Eintragungen, denen grundsätzlich gerichtliche Ent
scheidungen zugrunde liegen, gleichfalls dem Berich
tigungsverfahren des Personenstandsgesetzes unter
worfen sind, ist nach Auffassung des Gerichts zu ver
neinen.

Eintragungen dieser Art können nicht Gegenstand 
eines Berichtigungsverfahrens nach §§ 45 ff. Personen- 
standsG sein. Dies ist sinngemäß auch aus dem Inhalte 
des § 50 Abs. 2 PersonenstandsG zu entnehmen, soweit 
es in ihm heißt: „ . . .  durch den Sitz des Standes
beamten bestimmt, der die angefochtene Verfügung 
erlassen hat.“

Nicht aber der Standesbeamte hat in diesem Falle 
eine Verfügung erlassen,. sondern er ist zur Eintragung 
in dieser Weise angehalten worden.

Wollte man dem Löschungsantrage entsprechen, so 
würde man den Rahmen des Begriffes „Berichtigung“ 
in dem Sinne, wie ihn das Personenstandsgesetz offen
bar versteht, sprengen; eine solche Auslegungsfreiheit 
läßt der personenstandsrechtliche Berichtigungsbegriff 
nicht zu. Im gleichen Sinne hat das Unterzeichnete 
Gericht in einem Verfahren entschieden, in dem die Be
richtigung eines Eintrages im Buche für Todeserklä
rungen (§ 40 PersonenstandsG) beantragt worden war.

Fest steht, daß die Löschung des Randvermerks nur 
nach einer Aufhebung der Entscheidung des Bezirks
gerichtes Klagenfurt möglich ist. Nach deutschem Recht 
wäre dies mit Schwierigkeiten verbunden, da das Ge
richt nicht eine von ihm erlassene Verfügung aufheben 
kann, die der sofortigen Beschwerde unterliegt (§ 18 
Abs. 2 FGG), anderseits ist aber auch die Rechtsmittel
notfrist versäumt.

Allenfalls müßte die Vaterschaftsanerkennungserklä
rung angefochten werden, um ihre Rechtsunwirksam
keit herbeizuführen und dem Legitimationsbeschluß 
seine Grundlage zu nehjnen.

Welche Möglichkeiten das österreichische Recht inso
weit bietet, ist dem Gericht unbekannt. Diese Frage 
bildet aber auch nicht den Gegenstand dieses Ver
fahrens.

Daß jedoch der Legitimationsbeschluß eines auslän
dischen Gerichtes auch für ein deutsches Standesamt, 
das nach § 26 PersonenstandsG die Legitimation durch 
Randvermerk zum Geburtenbuche beizuschreiben hat, 
bindend ist, unterliegt keinem Zweifel (vgl. Staudinger, 
Anm. VI zu Art. 22 EGBGB).

Da hiernach der Randvermerk über die Legitimation 
nicht ohne weiteres gelöscht werden kann, sei noch 
darauf hingewiesen, daß auch der Randvermerk über 
die Namenserteilung nicht gelöscht werden könnte. 
Dieser Randvermerk beruht auf einer Willenserklärung. 
Eine solche kann aber weder durch gerichtliche Ent
scheidung noch durch Verwaltungsakt beseitigt werden; 
sie ist abgegeben, und daran könnte nichts geändert 
werden.

(Mitgeteilt von Wilfried G o t t s c h a l k ,  Dresden)

§§ 26, 29, 35 AusführungsVO vom 19. Juli 1940 zum 
ReichsheimstättenG (RGBl. I S. 1021).

1. Zur Frage der Weitergeltung des Reichsheim
stättengesetzes.

2. Zur Frage der Erbauseinandersetzung bei Heim
stättengrundstücken.

LG Cottbus, Beschl. vom 5. März 1952 — T 10/52.*)
Das im Grundbuch von G. eingetragene Grundstück ist eine 

Reichsheimstätte. Eingetragene Eigentümer sind die Eheleute 
Willi und Selma T. zu gleichen Anteilen. Willi T. ist ver
storben. Erben sind laut Erbschein auf Grund gesetzlicher 
Erbfolge seine Witwe und seine drei Söhne. Die Erben haben 
sich in einer notariellen Verhandlung dahin auseinandergesetzt, 
daß die Grundstückshälfte des Erblassers seiner Witwe gegen 
Zahlung von Abfindungen an die Söhne überlassen wird., Die 
Genehmigung des Vertrages nach § 4 des Gesetzes über die 
Aufschlüsselung von Wohnsiedlungsgebieten vom 22. Septem
ber 1933 ist erteilt. Das Grundbuchamt hat mit Zwischenver
fügung die Einreichung eines Heimstättenfolgezeugnisses ver
langt. Hiergegen richtet sich die Beschwerde, mit der geltend 
gemacht wird, die Reichsheimstättengesetzgebung sei nazistisch 
und heute nicht mehr anwendbar.

*) vgl. zu dieser und den nachfolgenden Entscheidungen die 
Anm. auf S. 331 dieses Heftes.

Aus den G r ü n d e n :
Die Beschwerde ist begründet. Allerdings sind das 

Reichsheimstättengesetz vom 25. November 1937 und 
seine AusführungsVO vom 19. Juli 1940 nicht nazistisch. 
Bindungen in der Verfügung über Grundstücke im In
teresse der Allgemeinheit und eine Kontrolle bei der 
Verfügung über Grundstücke sind nicht nazistisch, son
dern durchaus berechtigt. Die Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik bestimmt in Art. 22, daß der 
Inhalt des Eigentums und seine Schranken sich aus den 
Gesetzen und den sozialen Pflichten gegenüber der 
Gemeinschaft ergeben. Das Reichsheimstättengesetz ist 
eines dieser Gesetze, welches dem Eigentum gewisse 
Schranken setzt.

Die Einreichung eines Heimstättenfolgezeugnisses ist 
jedoch aus anderen Gründen nicht erforderlich.

§ 26 der AusführungsVO zum Reichsheimstättenge
setz setzt drei Fälle fest, in denen die Heimstätte in 
einem vereinfachten Verfahren beim Vorhandensein 
mehrerer Miterben einem Miterben allein zufallen 
kann, und bezeichnet in diesen Fällen den betreffenden 
Miterben als Heimstättenfolger. Diese drei Fälle sind 
folgende.
1. Der Erblasser bezeichnet in einer Verfügung von 

Todes wegen den Erben, der die Heimstätte er
halten soll.

2. Die Erben einigen sich über die Person des Heim
stättenfolgers und reichen diese Einigung innerhalb 
von 6 Monaten seit dem Erbfall dem zuständigen 
Erblaßgericht in öffentlich beglaubigter Form oder 
durch Niederschrift der Geschäftsstelle ein.

3. Ein Miterbe beantragt innerhalb von 6 Monaten seit 
dem Erbfall beim Nachlaßgericht die Herbeifüh
rung einer Einigung. Dieses leitet ein Verfahren 
über die Regelung der Heimstättenfolge ein, in dem 
mit 2/3 Mehrheit der Heimstättenfolger bestimmt 
werden kann.

Nach § 29 der AusführungsVO erfolgte die Eintragung 
in das Grundbuch auf Grund einer Bescheinigung des 
Nachlaßgerichts über die Heimstättenfolge.

Hier liegt keiner der drei Fälle vor. Die Miterben 
haben sich vielmehr 2lU Jahr nach dem Erbfall in einem 
Erbauseinandersetzungsvertrag vor dem Notar, wie er 
in den meisten Fällen bei Nachlaß-Grundstücken er
folgt, dahin auseinandergesetzt, daß der Heimstätten
anteil des Erblassers an eine Miterbin veräußert wird. 
§ 35 der AusführungsVO zum Reichsheimstättengesetz 
bestimmt, daß dann, wenn eine Heimstättenfolge nach 
§ 26 nicht erfolgt, die Auseinandersetzung unter den 
Miterben nur in der Weise erfolgen kann, daß die Heim
stätte veräußert wird. Bei dieser Auseinandersetzung 
genügt es — wie in allen anderen Fällen —, daß ein 
Erbschein vorgelegt wird, ein Auseinandersetzungsver
trag erfolgt und die erforderlichen behördlichen Ge
nehmigungen vorliegen. Das besondere Heimstätten
folgezeugnis des § 29 der Ausführungsverordnung ist 
nur erforderlich, wenn einer der drei besonderen Fälle 
des § 26 vorliegt und es sich um einen Heimstättenfol
ger im Sinne dieser Bestimmung handelt. In anderen 
Fällen, in denen eine normale Erbauseinandersetzung 
erfolgt, fehlt es auch an einem inneren Grund dafür, ne
ben dem Erbschein noch ein besonderes Heimstätten
folgezeugnis zu verlangen, das eine Sicherheit über die 
Einhaltung der Sonderbestimmungen im Falle einer von 
der normalen Erbauseinandersetzung abweichenden 
Heimstättenfolge bieten soll.

§§ 12, 16 ReichsheimstättenG vom 25. November 1937 
(RGBl. I S. 1291); § 18 AusführungsVO vom 19. Juli 1940 
zum ReichsheimstättenG (RGBl. I S. 1027).

Zur Frage des Heimfallanspruchs nach dem Reichs
heimstättengesetz.

OLG Halle, Urt. vom 6. März 1952 — 1 U 141/51.
Aus den G r ü n d e n :

Der Heimfallanspruch aus §§ 12 und 16 Reichsheim
stättengesetz, das Recht des Ausgebers, die Rücküber
tragung einer Heimstätte von den Erwerbern zu verlan
gen, und zwar in der Form der Übertragung auf einen 
anderen Bewerber, kann insbesondere dann ausgeübt 
werden, wenn der Heimstätter nicht selbst das Grund
stück bewohnt. Wenn aber ein wichtiger Grund für die
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